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Der Traum  
vom perfekten Klang
Die Elbphilharmonie, mit einem der besten Konzert-
säle der Welt als Herzstück, entsteht derzeit in Ham-
burg. Unser Autor Thomas Glaue besichtigte die  
Baustelle des neuen Wahrzeichens und schildert ab 
Seite 36, wie Besuchern ab 2011 akustisch perfekter 
Klang geboten werden soll.

Grund zur Freude
Das hatten die rund 500 Hörgeräteakustik-Prüflinge, die am 
26. Juli ihre Freisprechung erhielten. Für die immer größer 
werdende Feier setzte die Bundesinnung in diesem Jahr  
auf einen besonderen Ort: die imposante St. Petri-Kirche. 
Mehr darüber lesen Sie im Bericht auf den Seiten 26 bis 29.

Den richtigen Dreh finden
Gleich zwei Fachbeiträge beschäftigen sich ab  
Seite 13 bzw. 58 mit der Feinanpassung von Hör- 
geräten. Dabei beleuchten die Autoren das Thema  
jedoch von äußerst unterschiedlichen Seiten. Sie  
zeigen jeweils Wege auf, die sowohl den Akustikern  
als auch den Kunden den Anpassprozess erleichtern  
und somit zu höherer Gesamtzufriedenheit führen.
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Hörakustik ist gewachsen mit und für einen jungen Berufsstand. Als »Der Hörgeräte- 
Akustiker« hat sie 22 Jahre lang getreu Werden und Entwicklung des jüngsten 
Handwerksberufs reflektiert und ist zugleich Mitteilungsorgan der 
Bundesinnung der Hörgeräte-Akustiker.

Hörakustik dokumentiert seit 1987 mit zeitgemäßer und doch individueller redaktioneller, 
typografischer und textlicher Konzeption das Wachsen und Reifen der 
Hörgeräte-Akustik im deutschen Sprachraum.

Hörakustik setzt redaktionelle Schwerpunkte in der Veröffentlichung fachlicher Beiträge 
sowohl zur Technologie moderner Hörhilfen als auch zur Audiometrie 
und Anpasstechnik, will informieren, interpretieren, über den Zaun des Berufs- 
standes und nationaler Usancen schauen, Forum sein für divergierende 
Meinungen und Theorien in einem lebendigen Beruf.

Hörakustik lebt von und für eine geistig aufgeschlossene, die menschliche und die 
technologische Sphäre mit Engagement verbindende Leserschaft, der die 
Obliegenheiten ihres Berufes Berufung sind.

Hörakustik wird gelesen von den Hörgeräte-Akustikern, HNO-Ärzten, Audiologen, 
Entwicklungs-Ingenieuren, Wissenschaftlern benachbarter Disziplinen, 
Mitarbeitern in Kliniken, Handwerkskammern, Labors, Forschungsstätten, 
Industrie, Ministerien, Krankenkassen u.v.m.

Hörakustik ist meinungsbildend für das Fach der Hörgeräte-Akustik in Deutschland  
(Streudichte nahezu 100 Prozent) und wird darüber hinaus in ca. 30 Ländern  
der Welt gelesen.

Hörakustik ist dank ihrer aufgeschlossenen, überaus interessierten Leserschaft, ihrer 
Spezialisierung auf ein ganz relevantes Gebiet moderner Sozial-Verpflichtung 
– die apparative Versorgung Schwerhöriger – und dank eines erfahrenen 
qualifizierten Autoren- und Redaktions-Teams ein schlechthin idealer 
Werbeträger.

Hörakustik wird von einer Anzeigen-Abteilung betreut, der individuelle Beratung und 
unkonventionelle Hilfestellung ein Anliegen ist – Telefon 0 62 21-9 05 09-16, 
Telefax 0 62 21-9 05 09-20 oder -28
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10. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die  
banküblichen Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann die Ausführung eines weiterlaufenden  
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen.

11. Der Verlag übermittelt auf Wunsch jeweils sofort nach  
Erscheinen der Anzeige kostenlos einen Kopfbeleg. Eine  
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Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle  
eine Aufnahmebescheinigung des Verlages.
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